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Zur Veranlagung eines gemeinnützigen Unternehmens zum Gefahrtarif    
- Urteil des SG Mainz vom 15.04.1993 - S 2 U 66/92 
 
Zur Veranlagung eines gemeinnützigen Unternehmens                    
(Verbraucherberatung) zum Gefahrtarif (§§ 730, 734 Abs. 1 RVO);      
hier: Nicht rechtskräftiges Urteil des SG Mainz vom 15.04.1993       
      - S 2 U 66/92 - (Vom Ausgang des Berufungsverfahrens           
      - L 3 U 92/93 - vor dem LSG Rheinland-Pfalz wird berichtet.)   
Das LSG Mainz hat mit  Urteil vom 15.04.1993 - S 2 U 66/92 -         
folgendes entschieden:                                               
Orientierungssatz:                                                   
Zur Rechtmäßigkeit der Veranlagung eines gemeinnützigen              
Unternehmens aus dem Bereich der Verbraucherberatung in eine         
Gefahrtarifstelle bzw. Gefahrklasse im Gewerbezweigtarif, die auch   
soziale Verbände erfaßt.                                             
 

 

 


